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Anmerkungen zu den Uberlegungen und Schlussfolgerungen der
PGri1

Der von der PGr11 diskutierte Themenbereich (Faktor Beta) ist nicht
Gegenstand der Vernehmlassung zur NFA-Ausfiihrungsgesetzgebung.

Das beiliegende Arbeitspapier der PGr11 und das Expertengutachten ZEW/BAK
wurden von der Projektorganisation zur Kenntnis genommen und dienen als
Grundlage fiir die weiteren Arbeiten.

Erwagungen des Leitorgans zum Arbeitspapier der PGr11 vom 23.1.04:

Die Ausfihrungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Zu den nachfolgend
aufgefuhrten Punkte (s. Arbeitspapier vom 23.1.04) halt das Leitorgan folgendes fest:

Punkt 4:

Punkt 5:

Punkt 9:

Punkt 11:

Das Leitorgan teilt die Meinung der Gutacher und der Begleitgruppe,
dass die Kapitalsteuer bei der Bemessung der Faktoren B nicht zu
berlcksichtigen sei.

Das Leitorgan teilt grossmehrheitlich die Meinung der Gutacher und der
Begleitgruppe, dass der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer
bei der Bemessung der Faktoren B zu bericksichtigen sei und
befurwortet grundsatzlich ebenfalls die Anwendung der hiefur
vorgeschlagenen Formel.

Das Leitorgan unterstitzt die Vorschlage der Begleitgruppe fur die
Faktoren B und die Anwendung der vorgeschlagenen Formel.

Das Leitorgan unterstutzt auch die Vorschlage der Begleitgruppe
bezliglich der Uberpriifung bzw. periodischen Neufestlegung der B* und
bezuglich der Formel k.



NFA-Projektgruppe 11: Vervollstandigung steuerstatistische Grundla-
gen; Bemessung des Faktors Beta

Stellungnahme und Antrag der Begleitgruppe zum Expertengutachten ZEW/BAK vom
November 2003

Einleitung

Die eidgenéssische Finanzverwaltung sowie die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren haben
bei ZEW/BAK ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Auskunft dariiber geben soll, in wieweit die
Einschrankungen bei der kantonalen Besteuerung von Holding-, Domizil- und gemischten Gesell-
schaften einen reduzierten Ansatz der Gewinne dieser Gesellschaften im Rahmen der Bemessung
des Ressourcenpotentials nach NFA rechtfertigen kdénnen und inwieweit die Kapitalsteuer und die
Kantonsanteile an der direkten Bundessteuer bei dieser Bemessung mit einzubeziehen sind.

Begleitgruppe

Fir die Unterstlitzung des Gutachtens wurde die PG 11, erganzt mit einem Vertreter des Kantons
Uri, als Begleitgruppe eingesetzt. Die Begleitgruppe begutachtete die Vorgehensweise von
ZEW/BAK, erste Zwischenergebnisse sowie den Schlussbericht.

Stellungnahme und Antraq der Begleitgruppe zum Gutachten

An ihrer Schlusssitzung vom 23. Januar 2004 nahm die Begleitgruppe die abschliessende Wiirdi-
gung des Gutachtens vor. Die Begleitgruppe liefert zuhanden der Projektorgane NFA zum Gutach-
ten folgende Stellungnahme und folgenden Antrag (Ziff. 9 nachfolgend) ab:

1. Das von den Gutachtern gewahlte Vorgehen (Fragebogen |) mit einer Erhebung der Bedeu-
tung der privilegierten Gesellschaften sowie der Eruierung der grundsatzlichen Stellung-
nahme zur Problematik gibt brauchbare Indizien fir den Gutachterantrag.

2. Der Verzicht auf den Fragebogen Il (Stichprobenerhebung tber die Besteuerung der privile-
gierten Gesellschaften) ist wohl zu bedauern, war aber unvermeidlich, hatte doch diese Pri-
marerhebung fur die Steuerbehdrden einen bedeutenden Aufwand nach sich gezogen, der
gegenwartig nicht machbar ist. Dieser Verzicht stellt das Ergebnis des Gutachtens nicht
grundsatzlich in Frage. Zudem soll der Faktor Beta auf das Inkrafttreten der NFA neu eruiert
und auch spater periodisch aktualisiert werden (vgl. Ziff. 11 nachfolgend).

3. Die Arbeitsgruppe Unternehmenssteuern der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK)
schlug aufgrund ihrer eigenen Erkenntnisse flr die kantonale Besteuerung bereits friher fir
Holdinggesellschaften einen Faktor Beta von 0 Prozent, fir Domizilgesellschaften von 5
Prozent und fir gemischte Gesellschaften von 15 Prozent vor.

Die erwahnten Faktoren Beta der Arbeitsgruppe Unternehmenssteuern werden durch das
Gutachten bestatigt. Das Gutachten nimmt diese Faktoren Beta als Ausgangspunkt fur seine
Berechnungen.

Die Begleitgruppe halt fest, dass sowohl der Vorschlag der Arbeitsgruppe Unternehmens-
steuern wie auch der Antrag der Gutachter durch die Fragebogen-Erhebung und durch die
qualitativen Uberlegungen bestatigt werden konnten.

4. Die Begleitgruppe teilt die Meinung der Gutachter, dass die Kapitalsteuer bei der Bemes-
sung der Faktoren Beta nicht berlcksichtigt werden soll.

5. Die Begleitgruppe unterstutzt grossmehrheitlich die Meinung der Gutachter, den Kantonsan-
teil an der direkten Bundessteuer bei der Bemessung der Faktoren Beta zu bertcksichtigen
und beflrwortet grundsatzlich die Anwendung der hiefur vorgeschlagenen Formel.

6. Der internationale Steuerwettbewerb setzt der Besteuerung der hier zu untersuchenden Ge-
sellschaften wegen deren grossen Mobilitat trotz rechtlicher Kompetenz zur Besteuerung
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faktisch Grenzen. Fehlanreize bei der Besteuerung sind zu vermeiden, da dies eine Abwan-
derungsgefahr in das Ausland hervorruft. Die Gutachter beachten diese Umstande bei der
Bemessung der Faktoren Beta durch verschiedene Abschlage.

a) Faktoren Beta aus der alleinigen kantonalen Gewinnbesteuerung (R*) fur
Domizil- und gemischte Gesellschaften basierend auf der besteuerten Quote der
auslandischen Gewinne:
Die Festlegung erfolgt lediglich in der Hohe des ersten Quartils der empirisch
festgestellten effektiven Besteuerung (besteuerte Quote der auslandischen Gewinne)
durch die Kantone. Dieses entspricht zur Zeit in etwa den von der SSK
vorgeschlagenen Werten, so dass die Gutachter folgende R*-Werte vorschlagen:

Holdinggesellschaften 0,0 %,
Domizilgesellschaften 5,0%,
gemischte Gesellschaften 15,0%.

b) Miteinbezug des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer (Faktor k):

- reduzierte Berucksichtigung wegen des internationalen
Steuerwettbewerbs (rsw)

- reduzierte Berlcksichtigung wegen des Charakters des Kantonsanteils
an der direkten Bundessteuer als Bezugsprovision (rgp).

- Die Gutachter postulieren fir rgyw 33,3 % und flr rgp 50 %.

c) Die Gutachter kommen gestitzt darauf auf folgende Faktoren Beta:
- Holdinggesellschaften 1,7 %,
- Domizilgesellschaften 6,6 %,
- gemischte Gesellschaften 16,4 %.

Die Begleitgruppe hat die Meinung, dass der internationale Steuerwettbewerb nur bei der
Bemessung der Faktoren 3* (Faktor Beta aus der alleinigen kantonalen Gewinnbesteue-
rung) bertcksichtigt werden darf. Bei der direkten Bundessteuer ist die Besteuerung durch
den Bundesgesetzgeber vorgegeben; hier kénnen die Kantone keine Freirdume wahrneh-
men.

Die Begleitgruppe halt fest, dass der internationale Steuerwettbewerb mit der Festlegung
der Faktoren 3* in der H6he des ersten Quartils zur Gentige beriicksichtigt wird. rsw soll
deshalb entfallen.

Der Vorschlag der Gutachter in bezug auf rgp= 50 % (Charakter des Kantonsanteils an der
direkten Bundessteuer als Bezugsprovision) kann akzeptiert werden. Allerdings ist der Beg-
riff ,Bezugsprovision® irreflihrend. Der Abschlag von 50 % wurde eine effektive Kostenent-
schadigung weit Ubersteigen. rgp deckt nun aber wesentlich mehr ab als eine reine Bezugs-
provision, namlich die Akquisition, die Beratung und Betreuung, usw. der angesiedelten
Steuersubjekte. Auf die erweiterte Bedeutung des Begriffs ,Bezugsprovision® ist hinzuwei-
sen.

Die Begleitgruppe kommt gesttitzt auf inre Uberlegungen in den Ziff. 7 und 8 zu folgendem
Vorschlag fir die Faktoren Beta (einschliesslich Kantonsanteil an der direkten Bundessteu-
er):

- Holdinggesellschaften 2,5 %,
- Domizilgesellschaften 7.4 %,
- gemischte Gesellschaften 17,1 %.

Dabei wird der Faktor Beta mathematisch wie folgt berechnet:
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Die Begleitgruppe teilt die im Gutachten gedusserte Meinung, dass ,die tarifliche Belastung
mit Gewinnsteuer nur einer aus einer Reihe wichtiger steuerlicher Standortfaktoren ist und
dass die massgeblichen Regelungen aus vielen Richtungen einem grossen Anderungsdruck
ausgesetzt sind. Vor diesem Umfeld erscheint es unklar, inwiefern bescheidene kantonale
Steuererhéhungen eine Flucht der betroffenen Gesellschaften oder einen Abfluss von Be-
messungsgrundlagen ins Ausland auslésen wirden. Um das Funktionieren des interkanto-
nalen Steuerwettbewerbs zu gewahrleisten und damit auch die internationale Standortattrak-
tivitat der Schweiz zu wahren, ist aber dennoch eine adaquate Berilicksichtigung des interna-
tionalen Steuerwettbewerbs im Ansatz der Faktoren Beta angebracht. Die Faktoren Beta
sind also verglichen mit der Situation ohne Berucksichtigung des Steuerwettbewerbs ange-
messen zu reduzieren.“ (Gutachten S. 91 unten und S. 92)

11.

Die Begleitgruppe halt fest, dass die Faktoren 3* Flussgrossen darstellen sollten. Bei der
definitiven Bemessung des Ressourcenindexes, voraussichtlich im Jahre 2006, sind die 3*
aufgrund der Ergebnisse des Steuerjahres 2003 nochmals zu Uberprifen. Dabei werden die
im Gutachten angestellten Uberlegungen zur Vorgehensweise (siehe insbes. Ziffer 6a) ein-
bezogen. Spater sollen die R* periodisch neu festgelegt werden.

Die Formel k (Miteinbezug des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer) soll hingegen
dauerrechtlich sein und der Abschlag fiir Akquisition, Beratung und Betreuung, usw. dauer-
rechtlich auf 50 % festgesetzt werden. Dabei wird k wie folgt berechnet:

k= (1~ Bryx T Foms x 509,

SSecy

Basel, 23. Januar 2004

STA/peg

H:\FDK\86\86_02\Fragebogen Beta\Beta_definitive Fassung.doc




	Vervollständigung steuerstatistische Grundlagen;�
	
	Stellungnahme und Antrag zum Expertengutachten ZEW/BAK �vom November 2003


	Stellungnahme_Pgr_11_def.pdf
	NFA-Projektgruppe 11: Vervollständigung steuerst�
	
	Stellungnahme und Antrag der Begleitgruppe zum Expertengutachten ZEW/BAK vom November 2003

	Einleitung
	Begleitgruppe
	Stellungnahme und Antrag der Begleitgruppe zum Gutachten



